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Erweiterung der bisherigen
Dienstleistung

Die Geschäftsstelle des Spitex-Verbandes
vermittelt neu auch Stellen für Hauspflegerinnen
und Haushelferinnen.
Ab Anfang 1995 sammeln wir Stellenangebote
und Stellenanfragen aus allen drei Spitex-
Kernbereichen (GKP, HP, HH).

Wir unterstützen die Mitglied-Organisationen
bei der Personalsuche, indem wir die freie Stelle

an Interessent/-innen weiterleiten. Doch wir
beschränken uns nicht auf das blosse Sammeln

von Namen und Adressen. Wir orientieren
Organisationen und Stellensuchende über die

Empfehlungen des Spitex-Verbandes (Vertrag,
Fort- und Weiterbildung, Spesen usw.) und

beraten sie auf Wunsch in Sachen Anstellungsmodalitäten

und Besoldung.

Arbeitsweise

Wir führen eine aktuelle Liste mit allen freien

Stellen, die uns gemeldet werden. Diese Liste

geben wir an interessierte Stellensuchende weiter.

Die stellensuchende Person erhält von uns

die Liste, und sie entscheidet selbst, ob und

mit welcher Organisation sie sich in Verbindung
setzen will.

— Stellenvermittlung

Mitglied-Organisationen und Stellensuchende können neu
auch ein Stelleninserat in der Mitglieder-Info publizieren
(gegen einen noch festzulegenden Kostenbeitrag).

Bedingungen

Freie Stellen werden nach 3 Monaten, Anfragen von
Stellensuchenden nach 2 Monaten automatisch und ohne Rückfrage
aus der Liste gelöscht.
Wir erwarten von den Mitglied-Organisationen und von
den Stellensuchenden eine Rückmeldung (Stelle besetzt
bzw. suche keine Stelle mehr). Und natürlich hoffen wir
informiert zu werden, wenn eine Stelle über unsere
Vermittlung besetzt werden konnte - nur so können wir den

Erfolg unserer Stellenvermittlung messen.
Die Stellenvermittlung ist kostenlos, mit Ausnahme der
Inserate in der Mitglieder-Info.

Melden Sie uns alle freien Stellen in Ihrer Organisation -

wir informieren die bei uns gemeldeten Stellensuchenden

darüber.

Die Zitterpartie ist ausgestanden; das Schweizer

Stimmvolk hat dieser wichtigen sozialpolitischen

Vorlage zugestimmt. Im Spitex-Verband wurden

unterschiedliche Standpunkte zum neuen

KVG vertreten. Es gab deshalb keine eindeutige

Pro- oder Kontra-Parole.
Wir sind froh, dass das neue Gesetz angenommen

wurde.
Wir versprechen uns damit insbesondere

Verbesserungen für die Spitex auf schweizerischer

Ebene.

Im nächsten Jahr werden die Verordnungen
zum KVG ausgearbeitet, an welchen auch

Spitex-Vertreterinnen beteiligt sein werden.

Ja zum neuen KVG

Als Kantonalverband werden wir uns anstrengen, dass die

Interessen der Spitex berücksichtigt werden.

Wir bitten unsere Mitglieder, ihre Anliegen betreffend

Ausformulierung der Verordnungen zum neuen KVG uns

mitzuteilen. Über die weitere Entwicklung werden wir Sie

auf dem laufenden halten.
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